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Einleitung

„Predictability is one of the most important objectives of any legal system. It would 
be useful if it were absolutely clear in advance whether particular events fall within 
the definition of an „indirect“ expropriation. It would enhance the sentiment of re-
spect for legitimate expectations if it were perfectly obvious why, in the context of a 
particular decision, an arbitral tribunal found that a governmental action or inac-
tion crossed the line that defines acts amounting to an indirect expropriation.“1

Parisi führt hierzu aus: „Under international law, the expropriation of an invest-
ment is a source of much debate and uncertainty.“2 Die Bestimmung der Tatbe-
standsvoraussetzungen der Enteignung im internationalen Investitionsschutzrecht, 
insbesondere in Hinblick auf die Abgrenzung zur Inhaltsbestimmung („regula-
tion“), wird von Lowe beschrieben als: „one of the most controversial and fast-
developing areas in international law“.3

Funktionierende internationale Wirtschaftsbeziehungen setzen voraus, dass 
fremdes Eigentum und ausländische Investitionen geschützt werden.4 Deswegen 
spielte der Schutz von Auslandsinvestitionen im Wirtschaftsvölkerrecht und im 
allgemeinen Völkerrecht schon immer eine wichtige und wesentliche Rolle.5

Eine globalisierte, zunehmend vernetzte Welt bedeutet, dass Unternehmen ihre 
wirtschaftlichen Aktivitäten nicht auf ihr Heimatland beschränken, sondern immer 
mehr auch im Ausland aktiv werden.6 Eine wichtige Form der wirtschaftlichen 
Betätigung im Ausland sind Auslandsinvestitionen. Flossen zu Beginn der acht-
ziger Jahre jährlich im Durchschnitt 49,7 Milliarden US Dollar an Investitionen 
in andere Länder,7 waren dies im Jahr 2005 916,3 Milliarden US-Dollar.8 Diese 
Zahlen verdeutlichen nicht nur das enorme Wachstum der Auslandsinvestitionen, 

1 Generation Ukraine, Inc. v. Ukraine, ICSID Case No. ARB/00/9, Award v. 16. Septem-
ber 2003, Rn. 20.29 (S. 90).

2 Parisi, 19 Emory Int’l L.Rev. 2005, S. 383.
3 Lowe, 55 Current Legal Problems 2002, S. 447.
4 Dolzer, in Graf Vitzthum (Hrsg.), Völkerrecht, S. 518.
5 Dolzer, in Graf Vitzthum (Hrsg.), Völkerrecht, S. 518.
6 Cheng, 20 Am.U.Int’l L.Rev. 2005, S. 465, 466.
7 UNCTAD World Investment Report 1991 – The Triad on Foreign Direct Investment 

(www.unctad.org), S. 11.
8 UNCTAD World Investment Report 2006 – FDI from Developing and Transitional 

Economies: Implications for Development – Overview, S. 2.
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sondern auch ihre wirtschaftliche Relevanz – sowohl für die Gaststaaten, in denen 
die Investition getätigt wird, als auch für die Investoren.

Parallel zu dem schnellen Wachstum der Auslandsinvestitionen hat auch das 
internationale Investitionsrecht in den letzten 20 Jahren eine rasante Entwicklung 
durchlaufen.9 Mit der stark angestiegenen Zahl von Auslandsinvestitionen stieg 
die Zahl der diese schützenden bilateralen Investitionsschutzabkommen weltweit 
von 166 in den siebziger Jahren auf über 2500 heute.10 Mit der zunehmenden 
Betätigung von ausländischen Investoren in anderen Staaten ging ebenfalls ein 
starker Anstieg der vor internationalen Schiedsgerichten ausgetragenen Investi-
tionsstreitigkeiten zwischen einem privaten Investor und einem Gaststaat einher. 
Waren es zwischen 1965 – dem Jahr, in dem das International Centre for Settle-
ment of Investment Disputes (ICSID) errichtet wurde – und 1995 durchschnittlich 
ein Schiedsverfahren pro Jahr vor dem ICSID, wurden seit 1995 jährlich bis zu 
30 Schiedsverfahren vor dem ICSID durchgeführt.11 Diese Zahlen verdeutlichen 
die Bedeutung des internationalen Investitionsschutzrechts sowohl für die interna-
tionalen Wirtschaftsbeziehungen als auch für das Völkerrecht.

Gegenstand dieser Arbeit ist, die sich aus der Rechtsprechung der internati-
onalen Schiedsgerichte ergebenden Tatbestandsvoraussetzungen der Enteignung 
zu ermitteln, zu strukturieren und zu analysieren. Hierbei geht es um den Tatbe-
stand der Enteignung, also um die Frage, welche staatlichen Maßnahmen nach 
der Rechtsprechung der internationalen Schiedsgerichte überhaupt eine Enteig-
nung darstellen und welche Anforderungen an diese Maßnahmen gestellt werden. 
Durch die Analyse der Rechtsprechung der internationalen Schiedsgerichte soll 
eine strukturierte Darstellung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Enteignung 
erarbeitet werden. Ziel ist, hierdurch einheitliche und vorhersehbare Kriterien zur 
Bestimmung des Tatbestandes der direkten und der indirekten Enteignung, bei der 
letzteren insbesondere zur Abgrenzung von Inhaltsbestimmungen („regulations“) 
aufzustellen. Da direkte Enteignungen heute eher die Ausnahme darstellen und 
auch die Schiedsverfahren ganz überwiegend indirekte Enteignungen betreffen,12 

 9 Cheng, 20 Am.U.Int’l L.Rev. 2005, S. 465, 466; Robbins, 13 Int’l&Comp.L.Rev. 2006, 
S. 403; Vandevelde, 41 Harv.Int.’l L.J. 2000, S. 469.

10 Dolzer, in Graf Vitzthum (Hrsg.), Völkerrecht, S. 500; UNCTAD, International Invest-
ment Agreements: Key Issues, Volume 1,2004, S. 9; s.a. Gill/Gearing/Birt, 21 J.Int’l 
Arb. 2004, S. 397.

11 Bishop/Crawford/Reisman, Foreign Investment Disputes – Cases, Materials and Com-
mentary, S. 1; s.a.Gaillard, Revue de l’arbitrage 2003, S. 853, 855; Gill/Gearing/Birt, 
21 J.Int’l Arb. 2004, S. 397.

12 Baughen, 18 J. Envtl. L. 2006, S. 207, 209; Karl, 17 ICSID Review 2002, S. 293, 
305; Hóber, 14 Am. Rev. Int’l Arb. 2003, S. 377, 381; Paulsson/Douglas, in: Horn, 
Arbitrating Foreign Investment Disputes, S. 145, 151; Bergmann, Die völkerrechtliche 
Entschädigung im Falle der Enteignung vertragsrechtlciher Positionen, S. 23.
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liegt der Schwerpunkt der Arbeit bei der Bestimmung der Tatbestandsvorausset-
zungen der indirekten Enteignung.

Im Rahmen dieser Arbeit soll die Rechtsprechung des Iran-U.S. Claims Tribu-
nal, der ICSID-Schiedsgerichte und der nach den UNCITRAL-Regeln gebildeten 
ad hoc-Schiedsgerichte betrachtet werden. Zwar sind die Schiedsgerichte nicht 
an die Urteile bzw. die Rechtsprechung der früheren Schiedsgerichte gebunden. 
Dennoch orientieren sich die Schiedsgerichte oft an früheren Urteilen – sowohl an 
Urteilen des Iran-U.S. Claims Tribunal als auch an solchen von neueren Schieds-
gerichten.13 Insofern muss zwar einerseits Vorsicht gewahrt werden vor zu pau-
schaler Verallgemeinerung eines einzelnen Urteils.14 Andererseits muss es – bei 
aller Behutsamkeit – dann zulässig sein, die Ergebnisse zu verallgemeinern und 
die ermittelten Tatbestandsvoraussetzungen der Enteignung abstrakt zu benennen, 
wenn die Rechtsprechung der Schiedsgerichte wiederholt übereinstimmt.

Die Tatbestandsvoraussetzungen der Enteignung im internationalen Investi-
tionsschutzrecht zu ermitteln ist deswegen so relevant, weil einerseits erhebliche 
wirtschaftliche Interessen des ausländischen Investors und des Gaststaates sowie 
dessen souveräne Regelungskompetenz betroffen sind. Andererseits wächst in den 
letzten Jahren die Rechtsprechung der internationalen Schiedsgerichte zu dieser 
Frage kontinuierlich; diese wurde jedoch noch nicht in dem in dieser Arbeit ange-
strebten Umfang analysiert und strukturiert (zum Stand der Forschung sogleich). 
Insofern soll diese Arbeit einen Beitrag zur Systematisierung der Schiedsurteile 
und zur Erarbeitung einer einheitlichen Prüfungsstruktur der Tatbestandsvoraus-
setzungen liefern, wodurch letztendlich die Vorhersehbarkeit der Schiedsurteile 
und die Rechtssicherheit im Bereich des internationalen Investitionsschutzrechts 
erhöht wird.

Die Einordnung des internationalen Investitionsschutzrechts in das Völker-
recht ist nicht ganz eindeutig und hängt davon ab, welcher der unterschiedlichen 
Aspekte des Investitionsschutzrechts betont wird. Zum Teil wird es im Rahmen des 
Individualrechtsschutzes,15 zum Teil im Rahmen der Staatenverantwortlichkeit,16 
von anderen Autoren wiederum im Rahmen des internationalen Wirtschafts-

13 Z.B. Fireman’s Fund Insurance Company v. The United Mexican States, ICSID Case 
No. ARB(AF)/02/01, Award v. 17. Juli 2006, Rn. 173 ff.; 205 f.; CME Czech Repub-
lic B.V. v. The Czech Republic, UNCITRAL Arbitration, Partial Award v. 13.09.2001, 
Rn. 604 ff.; Enron Corporation Ponderosa Assets, L.P. v. Argentine Republic, ICSID 
Case No. ARB/01/3, Award v. 22. 05. 2007, Rn. 245; s.a. Fowles, 36 Cumb.L.Rev. 
2005-2006, S. 83, 101.

14 Paulsson/Douglas, in: Horn, Arbitrating Foreign Investment Disputes, S. 145, 147.
15 Brownlie, Public International Law, Part IX.
16 Shaw, International Law, S. 694 ff.
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rechts17 behandelt. Diese unterschiedliche Einordnung verdeutlicht, dass das In-
vestitionsschutzrecht mehrere Aspekte berührt, namentlich den völkerrechtlichen 
Individualrechtsschutz, die völkerrechtliche Staatenverantwortlichkeit und das in-
ternationale Wirtschaftsrecht. Durch die Zuordnung zu einem Bereich des Völker-
rechts wird jeweils eine Komponente des internationalen Investitionsschutzrechts 
hervorgehoben.

Zum Stand der Forschung lassen sich folgende Feststellungen treffen:
Zunächst existieren einige „klassische“ Werke zu Enteignungen im Völker-

recht, die zwischen 1941 und 1985 erschienen sind.18

Die Aufsätze, die vor dem Jahr 1966 geschrieben wurden, können sich noch 
nicht mit der Rechtsprechung der ICSID-Schiedsgerichte bzw. der UNCITRAL-
Schiedsgerichte befassen, da die ICSID-Konvention erst seit Oktober 1966 in 
Kraft ist und die UNCITRAL-Regeln erst seit 1976 bestehen. Dolzers Arbeit 
betrachtet das Anfang/Mitte der achtziger Jahre geltende völkerrechtliche Eigen-
tumsschutzrecht umfassend. Allerdings geht er hierbei nicht auf Schiedsurteile der 
internationalen Schiedsgerichte ein (die in der heutigen Form bzw. dem heutigen 
Ausmaß noch nicht existierten), sondern betrachtet Fälle vor dem Ständigen Inter-
nationalen Gerichtshof und dem IGH und geht zum Enteignungsbegriff schwer-
punktmäßig auf den Eigentumsschutz auf europäischer Ebene nach der EMRK 
sowie nach den nationalen Rechtsordnungen ein. Abschließend bildet er zum Ent-
eignungsbegriff Fallgruppen nach der Art der Eigentumsbeeinträchtigung.

Der Ansatz in der vorliegenden Arbeit ist ein anderer: hier sollen die aktuellen 
Schiedsurteile der internationalen Schiedsgerichte untersucht und abstrakte Tatbe-
standsvoraussetzungen entwickelt, also keine Fallgruppen gebildet werden. 

Weiter existieren Werke, die das internationale Investitionsschutzrecht oder 
die internationale Schiedsgerichtsbarkeit insgesamt betrachten.19 Andere Werke 
dagegen haben allein das Iran-U.S.Claims Tribunal zum Gegenstand.20

Der Blickwinkel in diesen Arbeiten ist sehr viel weiter als in der vorliegenden 
Arbeit, da diverse Aspekte des internationalen Investitionsschutzrechts oder der 

17 Dolzer, in Graf Vitzthum (Hrsg.), Völkerrecht, S. 491 ff.; Ipsen, Völkerrecht, 10. Kapi-
tel, S. 674 ff.

18 Herz, 38 AJIL 1941, S. 243; Christie, 38 BYIL 1962, S. 307; Weston, 16 Va.J.Int’l L. 
1975, S. 103; Higgins, 176 RdC 1982 III, S. 259; Dolzer, Eigentum, Enteignung und 
Entschädigung im geltenden Völkerrecht, 1985.

19 Sornarajah, The International Law on Foreign Investment; Görs, Internationales In-
vestitionsschutzrecht (2004); Horn (Hrsg.), Arbitrating Foreign Investment Disputes; 
Bishop/Crawford/Reisman, Foreign Investment Disputes: Cases, Materials and Com-
mentary; Schreuer, The ICSID Convention: A Commentary.

20 Aldrich, The Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal (1996); ders., 88 
American Journal of International Law (1994), S. 585, Brower, 224 Recueil des Cours 
1990, S. 123; Brower/Brueschke, The Iran-United States Claims Tribunal (1998).
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internationalen Investitionsschiedsgerichtsbarkeit behandelt werden. Aus diesem 
Grund wird auf jeden einzelnen Aspekt nur relativ kurz eingegangen.

Sornarajah untersucht zwar auf ungefähr vierzig Seiten, welche Maßnahmen 
eine Enteignung darstellen, verfolgt allerdings wiederum einen anderen Ansatz als 
in dieser Arbeit, da er nicht abstrakt die Tatbestandsvoraussetzungen erarbeitet, 
sondern Fallgruppen bildet (S. 284 ff.).

Andere Werke legen ihren Schwerpunkt nicht auf die internationale Schieds-
gerichtsbarkeit, sondern die dieser zugrundeliegenden Rechtsgrundlagen: die bi-
lateralen Investitionsschutzabkommen. Hier wird ebenfalls – unter anderem – der 
Themenbereich Enteignungen gestreift, allerdings nicht in Bezug auf die Recht-
sprechung, sondern ausschließlich auf die Bestimmungen in den bilateralen Inves-
titionsschutzabkommen.21

In der vorliegenden Arbeit wird zwar wiederholt auf die Bestimmungen in den 
Investitionsschutzabkommen eingegangen, allerdings immer in Bezug auf die die-
se auslegende Rechtsprechung der internationalen Schiedsgerichte. Insofern be-
treffen die genannten Werke allenfalls einen kleinen Teilbereich dieser Arbeit.

In anderen Aufsätzen geht es um Enteignungen in der modernen internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit. Diese kommen thematisch dieser Arbeit relativ nahe. Eini-
ge dieser Aufsätze betreffen ausschließlich das North American Free Trade Agree-
ment (NAFTA) und die hierzu ergangenen Schiedsurteile und teilweise außerdem 
rechtsvergleichend das U.S.-amerikanische Enteignungsrecht.22 Zum Teil werden 
in der Literatur auch nur einzelne Schiedsurteile betrachtet und analysiert.23 Da 
diese Aufsätze jedoch entweder nur ein bestimmtes Investitionsschutzabkommen 
(insbesondere das NAFTA), einzelne Fälle oder spezielle Problembereiche behan-
deln, geht es auch in diesen Aufsätzen nicht darum, die Tatbestandsvoraussetzun-
gen der Enteignung nach der Rechtsprechung der internationalen Schiedsgerichte 
umfassend und strukturiert zu erarbeiten.

21 Dolzer/Stevens, Bilateral Investment Treaties, S. 98-102; Sacerdoti, 269 Recueil des 
Cours 1997, S. 251, 379-386; Banz, Völkerrechtlicher Eigentumsschutz durch Inves-
titionsschutzabkommen, S. 74, 137-138; von Reyher, Die bilateralen Konzepte der 
Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten von Amerika sowie deren 
Bedeutung für die Entwicklung des Schutzes von Auslandsinvestitionen, S. 144-149 u. 
282-284.

22 Appleton, 11 N.Y.U.Envtl. L.J. (2002), S. 35, Banks, 5 NAFTA: L.&Bus.Rev.Am. 
(1999), S. 499, Baughen, 18 J.Envtl. L. (2006), S. 207, Beauvais, 10 N.Y.U. Envt’l L.J 
(2002), S. 245, Been/Beauvais, 78 N.Y.U.L.Rev. (2003), S. 30, Fowles, 36 Cumb.L.Rev 
(2005-2006), S. 83, Gantz, 33 Geo.Wash.Int’l L.Rev. (2001), S. 651, Gudofsky, 21 Nw. 
J.Int’l L.&Bus. (2000), S. 243, Turk, 1 Int’l L.&Mgmt.Rev. (2005), S. 41.

23 Schill, RIW 2005, S. 330; ders., SchiedsVZ 2007, S. 178, Kühn/Gantenberg, Schieds-
VZ 2004, S. 1.
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Parisi, nach dessen Zielsetzung der Tatbestand der Enteignung im Völkerrecht 
insgesamt betrachtet werden soll, beschränkt seine Ausführungen auf einige Ur-
teile des Iran-U.S.Claims Tribunal (S. 394-399) und Urteile von internationalen 
Schiedsgerichten, die im Rahmen des NAFTA ergangen sind (S. 405-413).24 Zu-
dem betrachtet er die zum NAFTA ergangenen Urteile einzeln und für sich und 
nicht strukturiert nach den Tatbestandsvoraussetzungen. Insofern entspricht in die-
sem Aufsatz die Herangehensweise ebenfalls nicht derjenigen in der vorliegenden 
Arbeit. Auch ein neuerer Aufsatz von Dolzer betrifft nur einzelne Aspekte und 
Schiedsurteile und keine umfassende strukturelle Erarbeitung der Tatbestandsvo-
raussetzungen.25 Das Gleiche gilt für die Aufsatzreihe in der Zeitschrift „Interna-
tional Law FORUM du droit international“ von 2003.26

Aus diesem Überblick über den Stand der Forschung ergibt sich, dass zwar 
entweder umfassende Werke zu Enteignungen im Völkerrecht existieren, diese 
jedoch über 20 Jahre alt sind und die aktuelle Rechtsprechung der internationalen 
Schiedsgerichte und damit die neuesten Entwicklungen und Probleme in diesem 
Bereich nicht berücksichtigen konnten. Oder die Werke betreffen den internationa-
len Investitionsschutz und die internationale Schiedsgerichtsbarkeit so allgemein, 
dass	der	Tatbestand	der	Enteignung	 allenfalls	 kurz	und	oberflächlich	behandelt	
wird. Das gilt ebenso für solche Werke, die die internationalen Investitionsschutz-
abkommen behandeln. In den Aufsätzen schließlich, die den Enteignungstatbestand 
nach der Rechtsprechung der internationalen Schiedsgerichte betreffen, wird die 
Darstellung entweder auf bestimmte Investitionsschutzabkommen oder besondere 
Aspekte beschränkt, so dass auch hier keine umfassende strukturierte Erarbeitung 
der Tatbestandsvoraussetzungen der Enteignung unter Einbeziehung der gesam-
ten Rechtsprechung der internationalen Schiedsgerichte erfolgt. Insofern wurden 
zwar einzelne Aspekte der Rechtsprechung der internationalen Schiedsgerichte 
oder einzelne Fälle betrachtet, jedoch noch nicht die gesamte Rechtsprechung der 
internationalen Schiedsgerichte sowohl zu den bilateralen Investitionsschutzab-
kommen als auch zum NAFTA ausgewertet und strukturiert und anhand dieser 
Analyse die Tatbestandsvoraussetzungen der Enteignung entwickelt. Dies soll in 
der vorliegenden Arbeit geleistet werden. Insofern schließt sie die in der völker-
rechtlichen Literatur bestehende Lücke, indem sie die gesamte Rechtsprechung 
der genannten internationalen Schiedsgerichte ohne Einschränkung auf bestimmte 
Investitionsschutzabkommen einbezieht und aus den Ausführungen der Schieds-
gerichte eine strukturierte Darstellung der Tatbestandsvoraussetzungen erarbeitet.

24 Parisi, 19 Emory Int’l L.Rev. (2005), S. 383.
25 Dolzer, 11 N.Y.U.Envtl. L.J. (2002), S. 64.
26 Brunetti, 5 Int’l L.F.D.Int’l 2003, S. 150; Dolzer/Bloch, 5 Int’l L.F.D.Int’l 2003, S. 155; 

Weiner, 5 Int’l L.F.D.Int’l 2003, S. 166; Heiskanen, 5 Int’l L.F.D.Int’l 2003, S. 176; 
Vicuña, 5 Int’l L.F.D.Int’l 2003, S. 188.
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Auf diese Weise soll die Arbeit einen Beitrag zu einer größeren Vorhersehbar-
keit der Schiedsurteile der internationalen Schiedsgerichte und damit letztendlich 
auch einen Beitrag zu mehr Rechtssicherheit leisten.

Um die Thematik zu veranschaulichen und in das internationale Investitions-
schutzrecht und die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit einzuordnen, beginnt die 
Arbeit mit einigen einleitenden Ausführungen (A.): Zunächst erfolgt ein histori-
scher Überblick über die Entwicklung des internationalen Investitionsschutzrechts 
im letzten Jahrhundert (I.). Im Anschluss daran werden die Schiedsgerichte und 
ihre Funktionsweise kurz vorgestellt (II.). Danach soll eine relevante und in den 
Schiedsurteilen immer wieder auftauchende prozessuale Vorfrage beleuchtet wer-
den: die Erforderlichkeit der Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtswegs sowie 
das Verhältnis von innerstaatlichem Rechtsweg zum internationalen Schiedsver-
fahren (III.). 

Da	die	Frage,	ob	eine	Investition	enteignet	wurde,	immer	von	der	Definition	
des Eigentums beziehungsweise der Investition abhängt, soll, bevor auf die De-
finition	 der	Enteignung	 eingegangen	wird,	 der	Begriff	 des	Eigentums	bzw.	 der	
Investition nach der Rechtsprechung der internationalen Schiedsgerichte geklärt 
werden (B.).

Im Hauptteil schließlich werden die nach der Rechtsprechung der internationa-
len Schiedsgerichte aufgestellten Tatbestandsvoraussetzungen sowohl der direk-
ten als auch der indirekten Enteignung ermittelt, strukturiert und analysiert (C.). 
Danach folgt eine Darstellung der Kritik in der Literatur an der internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit, anschließend werden die Schiedsurteile mit Blick auf die 
Kritik untersucht.

Methodisch wird bei der Bestimmung des Eigentumsbegriffs und des Enteig-
nungsbegriffs so vorgegangen, dass zunächst die Bestimmungen in bilateralen 
Investitionsschutzabkommen27 und im North American Free Trade Agreement 
(NAFTA) betrachtet und verglichen werden und im Anschluss auf die zu diesen 
Begriffen ergangene und die Bestimmungen auslegende Rechtsprechung der inter-
nationalen Schiedsgerichte28 ausführlich eingegangen wird. Da sich die Schieds-
gerichte oft gegenseitig (wörtlich) zitieren und es daher auf die konkrete Formu-
lierung ankommt, werden auch in dieser Arbeit die wichtigsten Ausführungen und 
Formulierungen der Schiedsgerichte zitiert. Die Zitate verhindern zugleich, dass 
bereits die Wiedergabe der Rechtsprechung eigene Interpretationen und Bewer-
tungen enthält. Diese sind von der Darstellung der Rechtsprechung zu trennen und 
erfolgen in einem zweiten Schritt.

27 Veröffentlicht unter http://www.unctadxi.org/templates/DocSearch_779.aspx.
28	 Die	Schiedsurteile	sind	zu	finden	unter	http://www.investmentclaims.com.
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A. Überblick über die Entwicklung des internationalen 
Investitionsschutzrechts und die internationale 
Schiedsgerichtsbarkeit

Um eine Vorstellung von der Bedeutung des aktuellen Investitionsschutzrechts zu 
vermitteln, sollen die Entwicklungen in diesem Bereich kurz dargestellt werden. 
Im Anschluss soll ein Überblick über die Schiedsgerichte – ihre Errichtung, Ver-
fahrensregeln und materielle Entscheidungsgrundlage – als Hintergrundinformati-
on für die in den darauf folgenden Abschnitten analysierte Rechtsprechung dieser 
Schiedsgerichte dienen. Schließlich soll in einem dritten Schritt auf die Vorfrage 
eingegangen werden, ob für die Durchführung eines internationalen Schiedsver-
fahrens – wie für die Ausübung diplomatischen Schutzes – erforderlich ist, dass 
zunächst der innerstaatliche Rechtsweg des Gaststaates erschöpft wurde. Außer-
dem soll das Verhältnis von innerstaatlichem Rechtsweg und internationalem 
Schiedsverfahren beleuchtet werden.

I.  Historischer Überblick über die Entwicklung des internationalen 
Investitionsschutzrechts

Das klassische Völkerrecht des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhun-
derts regelte ganz überwiegend die Beziehungen zwischen den Staaten, und diese 
allein waren Völkerrechtssubjekte, die auf völkerrechtlicher Ebene handeln konn-
ten.29 Zwar existierten bereits zu dieser Zeit Auslandsinvestitionen von (privaten) 
Investoren. Da der Einzelne kein Völkerrechtssubjekt war, waren Streitigkeiten 
zwischen ausländischen Investoren und dem jeweiligen Gaststaat Gegenstand des 
innerstaatlichen Rechts (des Gaststaates).30 Diese Streitigkeiten betrafen höchs-
tens ausnahmsweise über mit ihnen im Zusammenhang stehende Fragen das 
Völkerrecht wie z.B. die völkerrechtliche Staatenverantwortlichkeit für völker-
rechtswidriges Verhalten oder die Ausübung diplomatischen Schutzes durch den 
Heimatstaat des ausländischen Investors.31

29 Ipsen, Völkerrecht, S. 24; Fowles, 36 Cumb.L.Rev. 2005-2006, S. 83, 91; Weil, 15 IC-
SID Review 2000, S. 401, 402 f.

30 Weil, 15 ICSID Review 2000, S. 401, 402.
31 UNCTAD, International Investment Agreements: Key Issues, Volume 1,2004, S. 5; 

Weil, 15 ICSID Review 2000, S. 401, 402.


